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Entwürfe eines Bundesgesetzes, mit dem das Seeschiffahrtsgesetz geändert wird, und einer 
Verordnung, mit der die Seeschiffahrts-Verordnung (SeeSchFVO) und die 
Jachtzulassungsverordnung (JachtZulVO) geändert werden; 
Stellungnahme 
 
 
An das 
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie  
Radetzkystrasse 2 
1030 Wien 
w1@bmvit.gv.at 
 
 
Zu dem mit der do. Note vom 10. Jänner 2012, GZ BMVIT-554.025/0002-IV/W1/2012, 
übermittelten Entwürfe eines Bundesgesetzes, mit dem das Seeschiffahrtsgesetz geändert 
wird, und einer Verordnung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und 
Technologie, mit der die Seeschiffahrts-Verordnung (SeeSchFVO) und die 
Jachtzulassungsverordnung (JachtZulVO) geändert werden, nimmt das 
Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport wie folgt Stellung: 
 
 
1. Zu den Entwürfen: 
 

Gegen die vorliegenden Entwürfe bestehen von Standpunkt der ho. Ressortinteressen 
keine Einwände. 

 
2. Novellierungsersuchen zum Seeschiffahrtsgesetz über den Entwurfs hinaus: 
 

§ 60 Abs. 1 Z 3 des Seeschiffahrtsgesetzes (SeeSchFG), BGBl. Nr. 174/1981, über die 
Vollziehung ordnet an, dass hinsichtlich des § 5 SeeSchFG betreffend Maßnahmen zur 
Wahrung der Sicherheit und der immerwährenden Neutralität der Republik 



 

 

Österreich der Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie soweit 
militärische Belange berührt werden das Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Landesverteidigung herzustellen hat. 
 
Die Bezeichnung dieses obersten Organs lautet nunmehr Bundesminister für 
Landesverteidigung und Sport. 
 
Im § 60 Abs. 1 Z 3 SeeSchFG sollte daher der Ausdruck „Bundesminister für 
Landesverteidigung“ durch den Ausdruck „Bundesminister für Landesverteidigung 
und Sport“ ersetzt werden. 
 
 

Für Rückfragen steht der ho. Sachbearbeiter jederzeit zur Verfügung. 
 
Von einer Übermittlung dieser, eine reine Formalanpassung betreffende, Stellungnahme an 
das Präsidium des Nationalrates wurde Abstand genommen. 
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Für den Bundesminister: 
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